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Vorclnbarung

avischc,n
dGr Rölnisü.lothollschen Klrohgomolndo Vrldonburgortal, Oberdorf
(nacn$chatd Klrctrgcnrclttdo gcnannt)

und
der Elnwohnorgemcinde Nicderdorf (nachstehend Elnwohnerganreinde
genannt)

betreffe,nd Klrchonstcuer-E lnzug

l.
C*sffitzt auf § taAbsatz 4 fu Kirchcngesetzes BL (Gesetz übcr die Orgimiratim
dtr rcformiertcn, der rtimisch-katholischen und der christ-katholischen
t ardeskfuche decKantons Basel-l-andschaft vom 3. April 1950, Teilrcvision vom
9.3180)'delogiert dic Kirchgemeinde den Einzug ihrer Kirchensteuer ab 1. Januar
l99,l ur,die Einwotrrergemeinde.
Ilie'Einwohnergemeinde.erhebt zusammen mit der Gemeindesteuer die r&nisch-
kathott§dre'Kirchensteuer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in

\-, Prtozentenrder Staatssteuer (progressiv).
Die,Kiithgf,tnekrde ,gibt spätöstens bis 31. Dezember den von der
Küchgßtneihdin eßarnmhmg beschlossenen SteuersaE für das folgende Jahr
belomrt

2-
Dß Kiithgs'meinde'entschädigt der Einwohnergemeinde den Aufwand des
Kirclrensttuereinztrgs iir Form einer Inkasso-Pnovision. Damit ist sämtlidrer
Aufivand für Veranlagung, Fakturierung, Bezug und lnkasso soruie für
Mahnungen, Befeibungen etc, abgegolten.
Dic Vstagspartner setzen diese Inkassogebühr auf 5 % des effektiv
eingegmgcnen Kirchensteuerbetages fest. Dieser Ansatr kann im geg€nseitigco
Einverst&r&ris verändert bzw. angepasst werden.

3.
An dic *uttur€lidn und fürsorgerischen Aufgnben der Kirctrgemeinde enrichrt
die Eimvolmergemeinde einen jährlichen Betrag von Fr. 2.- pto

\, Kurfessiursangehtirigen(Stand30.9.).
4.

Das verwaltrmgstechnische Prozedere zwischen den Vertragsparteierr wird in
sepamt€n'Richtlinien für den Kirchensteuercinzug' der Röm-kath.
Kirchg€inctoid€ Waldenburgertal vom 10. &ptember 1990 festgehalten und bil&t
Bestandteil dieser Vereinbanrng.

6erdorf, &n21, S€pt. 1990

Ftlr die Ktrchguneftr& Ftir dle Einwohnerg«nelnde
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Richtlinien für den Kirchcnsteuereinzug

1. Reclrtsgrundlage für die ErheNng der röm.-kath. Kirchensteuer bilden:
- Kirchengesetz BL vom 3.4.1950, rev. 9.3.89, und das dazugehörige

Dekret vom 9.3.89
- Verfassung dEr Röm.-kath. Landeskirdre BL vgm 10.2.76
- Verordnung der Röm.-kath. Landeskircfie BL über die Steuern und den

Finanzausgleich vom 14. 12.89
- Steuerreglement der Kirchgemeinde Waldenhrrgertal vorn 1.4.68
ln bestimmten Fällen wird in den vorgenannten Rechtsgrundlagen auch auf das
Steuer- und Finanzgesetz BL vom 7.2.74utd das Gemeindegesetz venviesqn.

2. Die rörniscfi-katholiscfie Kircfiensleuer wird ab 1. Januar 1991 progressiv erhoben.
Sie ist bol allen steuerpflicfrtigen Angehörigen der röm.-kath. Kirchgemeirde
Waldenbrrgertal zu erheben.

3. Bei der Anmeldung yon Steuerpflichtigen stgllt die Gemeindevenvgltung die
Konfession fesü. Die entsprecherde Mtiationsmeldung erfolgt an die
Kirchgemeinde. Eine Meldurrg erfolgt awh bei Wegzug, Umzug und Veränderung
des Zivlstarxles.

4. Veranlagung, Faldurierung, Bezug und lnkasso erfolgen nach dem Grundsatz der
Rechtsgleichheit und den Bestimmungen des Steuer- und Finanzgesetzes BL vom
7.2.74 und den dazugehörigen Verordnungen zusarnmen mit der Gemeindesteuer.

5. Die Kirchgemeinde meldet sofort nach der &dget-Kirchgemeindeversammlung. den
für das nä$ste Jahr bescfilossenen Kirchensteuersats. Dieser wird in Prozenten der
Staatssüsuer f estgelegü.

6. Wenn ein Einwohner röm.-kath. Konfession seine Kirchensteuerpflictrt zufolge
Nichtzugehörigkeit (Austritt) besüeitEt, hat er dies mit der sdrriftlichen
Austriüsbestätigung der Kirdrgemeinde (Waldenburgertal oder frühere
Wohnortkirchgemeinde) nachzuweisen.

7. Die Einwohnergerneinde erstellt bis 3'1. März des folgenden Jahres eine Ab,rec[nung
über die veranlagten, einkassierten und ausstehenden Kirdrensteuern. Währe6d
des Jahres werden 2 - 3 Akortozahlungen an die Kirchgemeinde Waldenburgrihal
geleistet.

8. Die Eirwohnergenreinde räurnt dem Recinungsführer der Kirchgemeinde das Recht
ein auf Auskunft betreffend Erfassung der Steuerpfliqhtigen.

9. Auftretende Fragen oder Probleme betreffend administrativer Durchführgng des
.Kirchensteuereinzuges werden adschen den Venrvaltern der Einwohner- und
Kirchgemeinde direkt erledigt, soureit hieltir nictt.ein Behördeentschcid zwinggnd
ist.

Rijrn.-kath. Kiphgemeinde Waldenburged4l
Der Präsident: Der Venrattgr:

Ob€rdorf, 10. Sept. 1990
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